
Schützenverein Handorf-Langenberg von 1959 e.V. 

 

 

 

Ehrenordnung 

 

§ 1 Grundsätze 

Die Ehrenordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. 

 

Der Schützenverein Handorf-Langenberg von 1959 e.V. würdigt sowohl die Verdienste als 

auch längjährige Mitgliedschaften seiner Mitglieder/Mitgliederinnen. 

 

§ 2 Zuständigkeit 

Ehrungen verdienter Mitglieder/Mitgliederinnen werden durch den erweiterten Vorstand 

vorgeschlagen und beschlossen. 

 

§ 3 Veteranenorden 

Ehrungen mit dem Veteranenorden werden an Mitglieder/Mitgliederinnen übergeben, die 

zum Zeitpunkt des Schützenfestes 75 Jahre alt sind. 

 

§ 4 Form der Ehrungen 

Ehrungen sollen nach Möglichkeit in einem würdigen Rahmen (Schützenfest) verliehen 

werden. 

 

§ 5 Inkrafttreten 

Die vorliegende Ehrenordnung wurde in der Mitgliederversammlung am 23.01.2016 

beschlossen. Die Ehrenordnung tritt am Tag nach der Beschlußfassung in Kraft. 

 

 

Der Vereinsvorstand 

 

 


